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Standeratliche Korrekturen an der
Energiestrategie 2050

Resultate der Beratung des 1. Massnahmenpakets im Zweitrat

Fast drei Sitzungstage hat der Standerat in der Herbst-
session der Beratung des ersten Massnahmenpakets der
Energiestrategie 2050 gewidmet. In einer sachlich
gefuhrten Debatte bestdtigte er die bundes- und natio-
nalratliche Stossrichtung. Die kleine Kammer brachte
jedoch wesentliche Korrekturen an, welche die Vorlage
insgesamt markt- und realitdtsnaher macht. Fir Zind-
stoff ist in der vor Kurzem angelaufenen Differenzberei-
nigung zwischen den beiden Raten also gesorgt.

Cornelia Abouri

Nach der Beratung des ersten Mass-
nahmenpakets der Energiestrategie 2050
in beiden Raten lésst sich eine erste Zwi-
schenbilanz ziehen. Als Erstes kann fest-
gestellt werden, dass die Stossrichtung
des Massnahmenpakets stimmt: Fiir die
Mehrheit erregten weder die Forderung
der erneuerbaren Energien und die For-
cierung der Energieeffizienz noch der
schrittweise Ausstieg aus der Kernener-
gie Anstoss. Lehnten im Nationalrat
noch etwas mehr als ein Viertel der Rats-
mitglieder die Beratung der Vorlage ab,
liessen sich im Stédnderat nur zwei Stim-
men vernehmen, die sich gegen das Ein-
treten aussprachen.

Differenzen bei den Inhalten

Ungeachtet der Einigkeit betreffend
die Stossrichtung bestehen diametral un-
terschiedliche Auffassungen, was die
Dichte der Regulierung und die Orientie-
rung der Gesetzesvorlage am Markt und
an der Realitdt betrifft. Im Nationalrat
unterlagen zwar die Verfechter liberaler
Grundsitze, stellten mit 46% aber eine
sehr ernstzunehmende Minderheit dar.
Im Sténderat nun obsiegten diese Stim-
men und richteten die Vorlage insgesamt
markt- und realitdtsndher aus:
B Der Stdanderat will die erneuerbaren
Energien stidrker an den Markt heran-
fithren. Statt der vom Nationalrat ange-
strebten Anderung des Fordersystems
in ein Einspeisepramiensystem, in wel-
chem einerseits die erzeugte Elektrizi-
tdt und andererseits der 6kologische
Mehrwert vergiitet werden, will der

Bulletin 11/2015

Sténderat grundsétzlich beim heutigen
KEV-Modell bleiben. Neu sollen die
Produzenten jedoch konsequent zur
Direktvermarktung verpflichtet wer-
den. Um den Charakter der Anstoss-
finanzierung zu betonen und den Uber-
gang zu einem Lenkungssystem vorzu-
bereiten, hat der Stdnderat das Forder-
system zudem befristet: Sechs Jahre
nach Inkrafttreten des Gesetzes sollen
keine neuen Einspeisevergiitungen

mehr gewédhrt werden.

B Wie bereits der Nationalrat hat auch
der Stdnderat die Bedeutung der Wasser-
kraft fiir die Schweizer Stromversorgung
unterstrichen. Die vom Nationalrat ein-
gefiigte finanzielle Unterstiitzung fiir den

Bau neuer und den Ausbau bestehender
Wasserkraftwerke blieb unbestritten. Zu-
satzlich will eine klare Mehrheit des
Stdnderates (32 zu 11 Stimmen) auch
bestehenden Wasserkraftwerken, die in
wirtschaftliche Bedrdngnis geraten sind,
unter die Arme greifen. Viele Votanten
zogen allerdings in Zweifel, ob die in der
Kommission ausgearbeitete Hartefallre-
gelung mit Einzelfallpriifung eine zielfiih-
rende Massnahme ist. Der Nationalrat
hat im Rahmen der Differenzbereinigung
die Moglichkeit, das Thema nochmals zu
priifen und die Massnahme zu optimie-
ren.

B Bundes- und Nationalrat hatten zur
Verbesserung der Stromeffizienz je ein
unterschiedliches Modell mit verpflich-
tenden Vorgaben fiir die Stromunter-
nehmen favorisiert («Weisse Zertifi-
kate» mit Vorgaben fiir Lieferanten
bzw. «Stromsparbonus» mit Vorgaben
fiir Netzbetreiber). Der Sténderat zeigte
sich von beiden Ansédtzen nicht iiber-
zeugt. Er wurde dabei von Bundesritin
Leuthard argumentativ unterstiitzt. Sie
teilt inzwischen die Ansicht, dass die
Nachteile beider Modelle iiberwiegen.
Der Stédnderat strich deshalb die ent-
sprechenden Artikel ersatzlos aus dem
Gesetz: zunédchst verwarf er deutlich
das Stromsparbonus-Modell (34 zu 8

—

Der Standerat richtete die Vorlage insgesamt markt- und realitatsnaher aus (Archivbild).
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«Richtwerte» statt verbindlicher Ziele fiir
Produktion und Verbrauch.

Aufwertung der erneuerbaren Energien
zum nationalen Interesse. Es erméglicht
eine Abwagung zwischen Schutz- und
Nutzinteressen.

Teilmarktoffnung des Messwesens fiir
Eigenverbrauchsgemeinschaften.

Reform der KEV (neu: Einspeisepramien-
System), aber noch zu wenig marktnahe
Ausgestaltung.

Investitionsheitrage fir neue Wasserkraft-

werke >10 MW sowie fiir erhebliche
Erweiterungen und Erneuerungen.

Verpflichtende Vorgaben fiir EVU, jedoch
Auftrag an Standerat zur Priifung
praktikabler Alternativen.

Beschrankung von Beschwerden ans
Bundesgericht auf Rechtsfragen von
grundsétzlicher Bedeutung.

Verbot neuer Rahmenbewilligungen und
Abkehr von unbefristeten Betriebsbewilli-

Senkung der Richtwerte fiir die Produktion,
nicht aber jener fiir den Verbrauch.

Relativierung der Bedeutung der
erneuerbaren Energien als nationales
Interesse bei der Interessenabwégung.

Prazisierung der Rahmenbedingungen fiir
Eigenverbrauchsgemeinschaften und
Schaffung einer Rechtsgrundlage fiir
leistungsbasierte Netztarife.

Reform der KEV und marktnahere
Ausgestaltung, Einfiihrung eines
Auslaufdatums fiir die KEV.

Zusétzlich: Unterstiitzung fiir bestehende
Wasserkraftwerke in finanzieller Notlage
(Einzelfallpriifung) mit Optimierungs-
Auftrag an den Nationalrat.

Verzicht auf Effizienzvorgaben.

Zusétzlich: Beschrankung der Beschwerden
ans BGer auch fiir die Enteignung von
Rechten, verbindliche Befristung fiir
Sachplan- und Plangenehmigungsverfah-
ren.

Verbot neuer Rahmenbewilligungen,
jedoch Verzicht auf Laufzeitbegrenzungen

der Richtwerte fiir die Produktion

des Stellenwerts des nationalen
Interesses

der Rahmenbedingungen der Eigenver-
brauchsgemeinschaften und der
Netztarifierung

der Reform und des Auslaufens der KEV

der Unterstlitzung fiir bestehende
Wasserkraftwerke

des Grundsatzes

des Umfangs der Beschrankung fiir
Rekurse und der Befristung der Verfahren

des Grundsatzes der Laufzeitbegrenzung
und des Langzeitbetriebskonzepts

gungen.

und Langzeitbetriebskonzept.

Energiestrategie 2050 nach der Beratung im Stdnderat: wichtige Branchenanliegen wurden aufgenommen.
Griin: entspricht den Positionen der Branche; Gelb: entspricht teilweise den Positionen der Branche; Rot: entspricht nicht den Positionen der Branche.

Stimmen) und anschliessend mit knap-
pem Mehr ein Alternativmodell, wel-
ches subsididr die Einfiihrung von weis-
sen Zertifikaten vorsah (23 zu 21 Stim-
men).

B Wie Bundes- und Nationalrat will
auch der Sténderat die Erteilung neuer
Rahmenbewilligungen fiir Kernkraft-
werke untersagen. Weitergehende Vor-
schriften lehnt er hingegen ab. Er hat die
vom Nationalrat eingefiigte Befristung
der Betriebsbewilligungen deutlich mit
25 zu 15 Stimmen und die Pflicht zur
Ausarbeitung von Langzeitbetriebskon-
zepten als Voraussetzung fiir die Ertei-

lung von Betriebsbewilligungen mit 25
zu 20 Stimmen wieder aus der Vorlage
gestrichen.

Bereinigung im neuen

Parlament

Bevor das erste Massnahmenpaket
nun auf die Zielgerade der parlamentari-
schen Beratung einbiegt, sind also noch
gewichtige Differenzen zu kldren, die
mitunter zu heftigen Diskussionen fiih-
ren werden. Nach den eidgendssischen
Wahlen vom 18. Oktober wird diese Auf-
gabe dem teilweise neu zusammengesetz-
ten Parlament zufallen. Es wird bei dieser

Ausmarchung bereits in seiner ersten
Session im Dezember 2015 Akzente set-
zen kénnen. Der VSE wird die Beratun-
gen in der Differenzbereinigung weiter-
hin aktiv begleiten mit dem Ziel, noch
die eine oder andere zusitzliche Verbes-
serung der Vorlage zu erzielen.

Cornelia Abouri ist Expertin Public Affairs beim VSE.

Verband Schweizerischer Elektrizitatsunternehmen (VSE),
5001 Aarau
cornelia.abouri@strom.ch

Lesen Sie zur Energiestrategie-Debatte des Standera-
tes auch den Kommentar von Thomas Zwald auf S. 59
dieser Ausgabe.
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Daten- und Telefonlei-

tungen zu Arbeitsplatzen in Blros,
Labors und Werkstatten fuhren?

2 Mit LANZ Briistungskanal-Stromschienen 63 A
2> Mit LANZ Bodendosen
2 Mit LANZ Doppelboden-Installationsmaterial

Fragen Sie LANZ. Wir haben Erfahrung! Verlangen Sie Beratung und
Offerte. lanz oensingen ag CH-4702 Oensingen 062 388 21 21

d T

- *M1/8
lanz oensingen ag

CH-4702 Oensingen  Sudringstrasse 2
Telefon 062 388 21 21 Fax 062 388 24 24
www.lanz-oens.com info@lanz-oens.com

Bulletin 11/2015

31



	Ständerätliche Korrekturen an der Energiestrategie 2050

